
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1923/3/6 1Ob80/23
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1923

Norm

ABGB §110

Rechtssatz

Die Unterlassung der Anzeige macht eine wirklich stattgefundene Wiedervereinigung nicht wirkungslos.

Entscheidungstexte

1 Ob 80/23

Entscheidungstext OGH 06.03.1923 1 Ob 80/23

SZ 5/44

European Case Law Identifier (ECLI)
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